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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.11.1965

Norm

ABGB §1327 c1

Rechtssatz

Die Rettungsp3icht der Klägerin (Witwe) geht nicht so weit, daß Dritte, nämlich die erblasserischen Söhne, den

Unterhaltsentgang der Klägerin und damit die Schadenersatzleistung des Beklagten zu verringern hätten. Der

Anspruch gegen die Söhne nach § 796 ABGB greift erst dann Platz, wenn die Klägerin von dem Beklagten den Ersatz

nicht erhalten könnte.
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